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Glossar: Begriffe zum 
 gemeinschaftlichen Bauen 
und Wohnen 

Anna Kravetz, Jana Steinfeld

ALTERNATIVFINANZIERUNGSGESE TZ – Das österreichische Alternativfinanzie-
rungsgesetz erlaubt es einem Rechtsträger, Wertpapiere oder Veranlagungen bis zu 
zwei Millionen Euro auszugeben. Voraussetzung dafür ist, die Anleger*innen mittels 
eines Informationsblattes inkl. Geschäftsplan über das geplante Vorhaben im Detail 
zu informieren und auch auf die Risiken hinzuweisen. Weiters müssen die Anle-
ger*innen jährlich über den Jahresabschluss informiert werden.

BELEGUNGSBINDUNG / BELEGUNGSGEBUNDENE WOHNUNG – bedeutet, dass eine 
Wohnung, deren Finanzierung etwa im Rahmen des > SOZIALEN WOHNUNGSBAUS 
gefördert wird, nur von Mieter*innen mit > WOHNBERECHTIGUNGSSCHEIN ( WBS) 
bewohnt werden kann. Menschen ohne WBS können eine belegungsgebundene 
Wohnung nicht mieten.

BLOCKHEIZKR AF T WERK – ist ein Gerät für die Produktion von Strom und Wärme. 
Dadurch, dass ein Blockheizkraftwerk den Strom dort erzeugt, wo er auch verbraucht 
wird, „werden die Stromnetze entlastet und die Schwankungen durch regenerative 
Erzeuger ausgeglichen“ (BHKW Forum 2020b). Ein Blockheizkraftwerk ist wirtschaft-
lich: das Modell Mini-Blockheizkraftwerk mit Pufferspeicher schafft beispielsweise eine 
doppelte Ausnutzung der gleichen Energiemenge (Eiselt 2013). Die meisten Blockheiz-
kraftwerke benötigen einen Gasanschluss für die Versorgung des Blockheizkraftwerks 
mit Erdgas. Der Einsatz von anderen Brennstoffen wie Flüssiggas, Heizöl, Pflanzenöl, 
Biodiesel (RME) und Holzpellets ist auch möglich (BHKW Forum 2020a). In Deutschland 
werden Blockheizkraftwerke nach dem Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) mit Ener-
giesteuerrückzahlungen und einem Bonus für Kraft-Wärme-Kopplung vergütet (Eiselt 
2013).
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CLUSTERWOHNEN – bezeichnet ein Wohnkonzept, bei dem das  gemeinschaftliche 
Wohnen und das individuelle Wohnen miteinander verbunden werden. Hierbei 
werden kleine Wohneinheiten wie beispielsweise Einzimmerwohnungen in   Clustern 
zu einer größeren Einheit zusammengelegt und teilen sich einen oder mehrere 
 Gemeinschaftsräume. Meist hat jede Einheit des Clusters ein eigenes Bad und eine 
Kochnische, teilweise sogar eine eigene Küche. Die Gemeinschaftsfläche oder 
-räume können unterschiedlich genutzt werden: Als große Küche, Aufenthaltsraum 
oder großzügig angelegter Flur. Das Konzept verbindet damit Ansprüche an Privat-
heit in den  Individualeinheiten sowie an Gemeinschaftlichkeit in den gemeinsam 
genutzten Räumen. Der Grad der Gemeinschaftlichkeit variiert vom gemeinsam 
genutzten Internet bis zur gemeinsamen Kasse und der gemeinsamen Organisation 
des Alltagslebens, in anderen Fällen bleibt es bei der baulichen Gemeinschaftlich-
keit. Clusterwohnen kann eine Möglichkeit sein, auf demographische Entwicklungen 
wie die Zunahme von Einpersonenhaushalten mit neuen und flexiblen Wohnformen 
zu antworten, bei denen einzelne Personen trotzdem in eine Gemeinschaft einge-
bunden sind und Ressourcen gespart werden. Als platzeffizientes Wohnkonzept bietet 
es Alternativen, mit dem knappen Wohnraumangebot in Städten umzugehen. Eine 
Partizipation der Bewohner*innen ist bei der Belegung der Wohnungen und bei der 
Gestaltung der Grundrisse möglich und verbreitet. Umgesetzt wird das Konzept Clus-
terwohnen im Neubau von Wohnungen vor allem von Genossenschaften, aber auch 
von kommunalen Wohnungsbauunternehmen (siehe dazu: die Forschungsarbeit 
„Cluster-Wohnungen für baulich und sozial anpassungsfähige Wohnkonzepte einer 
resilienten Stadtentwicklung“ von Prytula  u. a. 2020).

DIREK TKREDITE – sind Geldbeträge, die einem Projekt von den Kreditgeber*innen 
direkt, d. h. ohne den Umweg über eine Bank geliehen werden. Dafür wird zwischen 
den Kreditgeber*innen und dem Projekt (Haus-GmbH oder Hausverein) ein 
 Kreditvertrag abgeschlossen, in dem die Höhe des Kredits, Verzinsung, Kündigungs-
frist, gegebenenfalls Laufzeit und eine qualifizierte Rangrücktrittsklausel geregelt 
sind.  Direktkredite sind Nachrangdarlehen mit einer qualifizierten Rangrücktritts-
klausel.

Diese Klausel besagt, dass kein Geld an die Direktkreditgeber*innen zurückge-
zahlt werden muss, falls damit die Zahlungsfähigkeit der Kreditnehmerin (Haus-
GmbH oder Hausverein) gefährdet ist. Im Falle einer Insolvenz werden außerdem 
zuerst der Bankkredit und die Forderungen aller anderen nicht-nachrangigen Gläu-
biger*innen bedient und dann erst die Direktkreditgeber*innen. Aus Direktkrediten 
ergeben sich Vorteile wie selbstgewählte Laufzeiten, geringere Tilgungssätze und 
Zinsen sowie die Möglichkeit, auch unabhängig von Eigenkapital und Kreditwürdig-
keit Geld über Kredite aufnehmen zu können. Über Bankkredite ist es hingegen in 
der Regel nur möglich, einen Teil der Investitionskosten zu finanzieren, da sie voraus-
setzen, dass der andere Teil (z. B. 25 Prozent) als Eigenkapital vorhanden ist. Direkt-
kredite werden von der Bank wie Eigenkapital behandelt. Sie sind daher eine wich-
tige Säule der Finanzierung. Die Werbung für Direktkredite unterliegt in Deutschland 
dabei Vorschriften des > KLEINANLEGERSCHUTZGESE TZES (Mietshäuser Syndikat 
2020a), in Österreich dem > ALTERNATIVFINANZIERUNGSGESE TZ.

EIGENK APITALQUOTE – eng. equity ratio ist die Zahl, die das Verhältnis von 
 Eigenkapital zum Gesamtkapital wiedergibt und zur Beurteilung von Unternehmen 
benutzt wird.
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EIGENK APITALVERZINSUNG – auch Eigenkapitalrentabilität, eng. return on equity, 
ist der Prozentsatz des Eigenkapitals, der zeigt, wie profitabel (rentabel) ein Unter-
nehmen für die Aktionär*innen ist – sprich, wie hoch die Rendite ist (Finanz Trends 
2018).  Es ist eine „relative Größe, die angibt, mit welcher Rate sich das während einer 
Periode eingesetzte Eigenkapital verzinst“ (Breuer/Breuer 2018).

EINKÜCHENHAUS – ist ein Haus mit einer Zentralküche, in der das Essen für alle 
Bewohner*innen zubereitet wird. In Deutschland initiierte die Sozialdemokratin und 
Frauenrechtlerin Lily Braun die Idee mit dem Bau des ersten Einküchenhauses 1908 
in der Kuno-Fischer-Straße 13 am Lietzensee in Charlottenburg, Berlin. Das Einkü-
chenhaus mit einer Zentralküche, Zentralheizung, Warmwasserversorgung und 
Gemeinschaftseinrichtungen (wie z. B. Kindergarten, Waschküche, Trockenböden, 
Bügelräume und eine zentral betriebene Staubsaugeranlage) war für Familien mit 
berufstätigen Frauen gedacht, um Frauen von der Menge an Haushaltsarbeiten zu 
entlasten, indem Hauswirtschaftstätigkeiten kollektiviert wurden. Die Einküchen-
haus-Idee stieß aber auf Widerstand von Konservativen als ein Gegenmodell zu tradi-
tionellen Familienmodellen und Haushaltsorganisation (Sethmann 2008; Zalivako 
2015).

ERBBAURECHT – (umgangssprachlich auch: Erbpacht; in Österreich und der Schweiz: 
Baurecht) ist das Recht, in Deutschland auf einem Grundstück (darauf und/oder 
darunter) ein Bauwerk zu errichten. Das Erbbaurecht wird durch einen Erbbaurechts-
vertrag zwischen Grundstückseigentümer*in und Erbbauberechtigtem/*r begründet 
und ins Grundbuch eingetragen. Es wird eine bestimmte Laufzeit vereinbart, nach 
deren Ablauf das Erbbaurecht erlischt. Das Erbbaurecht kann wie ein Grundstück 
veräußert, vererbt und belastet werden. Eigentümer*in der errichteten Gebäude auf 
dem Grundstück ist die/der Erbbauberechtigte. Mit dem Erlöschen des Erbbaurechts 
wird die/der Grundstückseigentümer*in zur/zum Eigentümer*in der Gebäude. Das 
Erbbaurecht bietet damit Möglichkeiten für Privatpersonen, auf einem Grundstück 
zu bauen und zu leben, auch wenn das Grundstück aus ökonomischen Gründen nicht 
gekauft werden kann. Weiterhin kann das Erbbaurecht Teil einer Bodenpolitik zur 
Bekämpfung von Bodenspekulationen sein. Vorschriften für dieses Recht sind im 
Erbbaurechtsgesetz formuliert, welches im Jahr 1919 erlassen wurde und dessen 
letzte Änderung im Jahr 2013 in Kraft getreten ist (Bundesministerium der Justiz und 
für Verbraucherschutz, Bundesamt für Justiz 2013, Duden Recht 2015).

FREIFINANZIERTE WOHNUNG – ist die Bezeichnung für Wohnungen, die ohne Förder-
zuschüsse finanziert werden, daher aber auch keiner > BELEGUNGSBINDUNG oder 
 > MIE TPREISBINDUNG unterliegen.

GEMEINWIRTSCHAF T – ist eine Form der wirtschaftlichen Tätigkeit von Gruppen 
von Menschen, die auf das Wohl einer übergeordneten Gesamtheit (Gemeinwohl) 
ausgerichtet ist (Krause/Proeller 2018). Das wichtigste Ziel der Gemeinwirtschaft ist 
die wirtschaftliche Bedarfsdeckung. Nicht das private Gewinnstreben, sondern die 
Kostendeckung sind das Ziel (Schubert/Klein 2018a).

GEMEINNÜTZIGE BAUVEREINIGUNGEN – Die Aufgabe von gemeinnützigen Bauver-
einigungen ist die Errichtung günstigen Wohnraums. Sie unterliegen einer Gewinn-
beschränkung, sind in Österreich im Gegenzug dafür von Ertragssteuern befreit. Die 
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Rechtsform kann sowohl eine Genossenschaft als auch eine GmbH oder eine AG sein. 
In Deutschland wurde das Wohnungsgemeinnützigkeitsgesetz durch das Steuerre-
formgesetz 1990 aufgehoben. In der Schweiz spielt der gemeinnützige Wohnungsbau 
ähnlich wie in Österreich eine wichtige Rolle (Österreichischer Verband gemeinnüt-
ziger Bauvereinigungen 2019; Deutscher Bundestag, Wissenschaftlicher Dienst 2013)

HABITAT – ist in Österreich ein Kollektiv zur Unterstützung und Verwirklichung von 
selbstorganisierten Mietshausprojekten. Es wurde im Jahr 2014 mit dem Pionier-
projekt des habiTATs Willy*Fred in Linz (Oberösterreich) gegründet. habiTAT arbeitet 
eng mit dem > MIE TSHÄUSER SYNDIK AT in Deutschland zusammen und hat dessen 
Strukturen in den österreichischen Rechtsraum übertragen (habiTAT 2020; Miets-
häuser Syndikat 2020b).

HAUSGEMEINSCHAF T – ist eine Form des Zusammenlebens, bei dem mehrere Wohn-
parteien in einem gemeinsamen Haus wohnen und Kontakt untereinander haben. 
Das Konzept Hausgemeinschaft wurde zur DDR-Zeiten als Vereinigung der Hausbe-
wohner*innen zu gemeinsamen Zwecken bekannt. Im Vergleich zur  > WOHNGEMEIN-
SCHAFT, in der oft auch ein gemeinsamer Haushalt geführt wird, sind die einzelnen 
Parteien in einer Hausgemeinschaft oft unabhängiger voneinander. Der Grad der 
Gemeinschaftlichkeit in Hausgemeinschaften kann zwischen einer eher anlassbe-
zogenen Vernetzung bei gemeinsamen Anliegen oder Problemen und einem engeren 
Zusammenleben mit gemeinsamen Aktivitäten und persönlichen Beziehungen 
 variieren.

HAUS-GMBH/HAUSBESITZ-GMBH (ZU > MIE TSHÄUSER SYNDIK AT /   > HABITAT ) – 
ist eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung, die den Eigentumstitel einer Immo-
bilie besitzt. Als Rechtsform wird im Modell des Mietshäuser Syndikats und des habi-
TATs dafür eine GmbH genutzt. Sie sorgt für die Unverkäuflichkeit des Hauses, da es für 
die GmbH bei jedem Hausprojekt zwei Gesellschafter gibt: den > HAUSVEREIN und als 
kontrollierenden, vetoberechtigten Gesellschafter das > MIE TSHÄUSER SYNDIK AT 
oder in Österreich das > HABITAT (Mietshäuser Syndikat 2020b). 

HAUSVEREIN (ZU > MIE TSHÄUSER SYNDIK AT / > HABITAT ) – ist ein Verein der 
gegenwärtigen Bewohner*innen eines Hausprojekts, der die das Haus betref-
fenden  Entscheidungen fällt. Ein Hausverein kann z. B. über die Miethöhe, 
 Kreditrückzahlungen, Umbaupläne und neue Mitbewohner*innen entscheiden. Im 
Modell des  > MIE TSHÄUSER Syndikats kann der Hausverein das Haus aber nicht 
verkaufen, da die > HAUS-GMBH Eigentümerin des Hauses ist. Der Hausverein ist 
dabei nur einer der zwei Gesellschafter der > HAUS-GMBH (Mietshäuser Syndikat 
2020c).

HOLZR AHMENBAU – ist ein Holzbausystem, bei dem die Rahmenbauweise 
verwendet wird. Der Rahmenbau ist ein vor allem in den USA, Kanada und den 
skandinavischen Ländern gebräuchliches Bausystem, das aus der Balloon-Frame- 
und Platform-Frame-Bauweise entstanden ist (Kolb 2010). Ein Holzrahmenbau ist 
durch sehr kurze Fertigungszeiten und große Gestaltungsfreiheit gekennzeichnet. 
In Trockenbauweise werden vor Ort bereits vorgefertigte Holzrahmenteile zusam-
mengesetzt (Bosse 1997: 21).
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KF W-FÖRDERKREDIT – ist ein Kredit zur Finanzierung von Wohnungsbau, Infra-
strukturvorhaben, Energiespartechniken und kommunaler Infrastruktur sowie zur 
Finanzierung von kleinen und mittleren Unternehmen. Er wird von der KfW (Kreditan-
stalt für Wiederaufbau), einer nationalen öffentlich-rechtlichen Förderbank, heraus-
gegeben. Die KfW verfolgt als eine öffentliche Institution ein besonderes Geschäfts-
modell und einen gesetzlichen staatlichen Auftrag. Gegründet nach dem Zweiten 
Weltkrieg, um den Wiederaufbau der deutschen Wirtschaft zu finanzieren, arbeitet 
die KfW heute für die Verbesserung der wirtschaftlichen, sozialen und ökologischen 
Lebensbedingungen. In Bezug auf Bauen und Sanieren werden durch KfW-Förderkre-
dite Bauvorhaben unterstützt, die sich durch besondere Energieeffizienz auszeichnen 
und auf erneuerbare Energien setzen. Der > KF W-EFFIZIENZHAUS-STANDARD 
bezeichnet dabei die Energieeffizienz eines Gebäudes, von der die Förderhöhe abhängt 
(KfW 2020a; MAXDA 2020).

KF W-EFFIZIENZHAUS-STANDARD – bezeichnet die Energieeffizienz eines Gebäudes 
(nach Neubau oder Sanierung), von der die Höhe der KfW-Förderung abhängt. Der 
KfW-Effizienzhaus-Standard wird aus dem Gesamtenergiebedarf (Primärener-
giebedarf) und dem Wärmeverlust (Transmissionswärmeverlust) eines Gebäudes 
berechnet. Es gibt die Standards 55, 70, 85, 100 und 115. Je kleiner der Wert ist, desto 
geringer ist der Energiebedarf des Gebäudes und desto höher die Förderung. Die Zahl 
55 bedeutet dabei z. B. einen Primärenergiebedarf von 55 Prozent im Vergleich zum 
Referenzgebäude der Energieeinsparverordnung (EnEV) (KfW 2020b).

KLEINANLEGERSCHUTZGESE TZ – wurde in Folge der Insolvenz des Deutschen Wind-
parkfinanziers Prokon im Jahr 2015 beschlossen. Dieses Gesetz verlangt mehr Trans-
parenz und die Gewährleistung besserer Informationen zu Finanzprodukten des 
„Grauen Kapitalmarkts“, vor allem in Hinsicht auf die Risiken. Außerdem verschärft 
das Gesetz die Sanktionsmöglichkeiten gegen Anbieter und Vermittler von Vermö-
gensanlagen, deren Werbung oder Investments nun verboten werden können. Vom 
Kleinanlegerschutzgesetz sind auch alternative Investitionsformen z. B. Wohnpro-
jekte im Modell des > MIE TSHÄUSER SYNDIK ATS betroffen, da sich ihre Werbung für 
> DIREK TKREDITE nach den verschärften Vorschriften im Kleinanlegerschutzgesetz 
richten muss (Der Spiegel 2014; Bundesministerium der Finanzen 2015; Capital-Re-
daktion 2019; Interview mit Lukas 2019). Für Hausprojekte in Österreich gibt das 
> ALTERNATIVFINANZIERUNGSGESE TZ den entsprechenden rechtlichen Rahmen 
vor.

KONSENSPRINZIP – bezeichnet das Prinzip, über einen Konsens eine Entscheidung in 
einer Gruppe zu finden. Konsens (lat. consensus) bedeutet Zustimmung, Übereinstim-
mung, übereinstimmender Meinung sein (Schubert/Klein 2018b). Das Konsensprinzip 
unterscheidet sich vom Mehrheitsprinzip und repräsentativer (z. B. parlamentari-
scher) Demokratie vor allem dadurch, dass auch Minderheiten in Entscheidungspro-
zessen mehr Gewicht haben. Beim Konsensprinzip wird allen von der Entscheidung 
betroffenen Personen ein Mitsprache- und Vetorecht garantiert (siehe Burnicki 2003). 
Das Konsensprinzip ist dabei vom > KONSENTPRINZIP zu unterscheiden, in dem nur 
das Einverständnis aller Beteiligten für eine Entscheidung benötigt wird, und nicht 
die Übereinstimmung/Zustimmung.
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KONSENTPRINZIP – nach dem Konsentprinzip benötigt eine Entscheidung im Gegen-
satz zum > KONSENSPRINZIP das Einverständnis aller Beteiligten und nicht deren 
Übereinstimmung. Einverständnis bedeutet hier, dass gegen einen Beschluss oder 
eine Idee kein schwerwiegender und begründeter Einwand vorliegt. Im Entschei-
dungsprozess können Einwände begründet eingebracht werden und werden berück-
sichtigt. Das Prinzip wird in Entscheidungen nach dem Modell der > SOZIOKR ATIE 
verwendet (Soziokratie Zentrum Österreich 2020a).

KOSTENMIETE – auch kostendeckende Miete, bezeichnet eine Miete, die sich an den 
tatsächlich für den Eigentümer entstehenden Kosten orientiert. Im > SOZIALEN 
WOHNUNGSBAU werden die Mieten grundsätzlich durch eine Wirtschaftlichkeitsbe-
rechnung ermittelt, in der die Kapitalkosten, also die Zinsen des zum Bau eingesetzten 
Eigen- und Fremdkapitals, und die Bewirtschaftungskosten, also die Abschreibungs-, 
Verwaltungs- und Instandhaltungskosten sowie das Mietausfallwagnis berücksichtigt 
werden (Thalmann 2019, Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Wohnen 2020a).

MIETENDECKEL – auch Berliner Mietendeckel, ist eine alltagssprachliche Bezeichnung 
des Gesetzes zur Neuregelung gesetzlicher Vorschriften zur Mietenbegrenzung, das 
vom Abgeordnetenhaus von Berlin am 30. Januar 2020 beschlossen wurde. Dieses 
Gesetz ermöglicht die öffentlich-rechtliche Begrenzung von Wohnraummieten nach 
festgelegten Mietobergrenzen, die sich aus dem Baujahr bzw. Erstbezugsjahr einer 
Wohnung, deren Ausstattung und Lage ergeben (Das Abgeordnetenhaus von Berlin 
2020).

MIE TPREISBINDUNG – bedeutet, dass für Wohnungen, die mit öffentlichen Mitteln 
z. B. im Rahmen des > SOZIALEN  WOHNUNGSBAUS gefördert werden, bestimmte 
Maximalmieten festgelegt sind. Für diese Wohnungen dürfen nur > KOSTENMIE TEN 
verlangt werden. Mit der Mietpreisbindung im Sozialen Wohnungsbau sollen einkom-
mensschwachen Bevölkerungsschichten bezahlbare Wohnungen zur Verfügung 
gestellt werden (Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Wohnen 2020a).

MIE TSHÄUSER SYNDIK AT – ist ein Projektverbund aus 158 Hausprojekten und 
18 Projektinitiativen in Deutschland (Mietshäuser Syndikat 2020a). Es ist „ein Netz-
werk und eine Eigentumsform selbstorganisierter Hausprojekte[n] im gemein-
schaftlichen Besitz. Im rechtlichen Sinn ist es eine kommerziell organisierte Beteili-
gungsgesellschaft ohne eigenes Kapital“ (Clemens/Hummel 2011). Hausprojekte des 
Mietshäuser Syndikats sind autonom und haben die Rechtsform einer GmbH. Jede 
> HAUSBESITZ-GMBH des Syndikats setzt sich aus dem aus den Bewohner*innen 
bestehenden > HAUSVEREIN und dem Mietshäuser Syndikat zusammen. Durch diese 
rechtliche Konstruktion agiert das Mietshäuser Syndikat als kontrollierender zweiter 
Gesellschafter und sorgt für die Unverkäuflichkeit des Hauses. Ziele des Mietshäuser 
Syndikats sind: langfristig stabile und bezahlbare Mieten zu schaffen und die Häuser 
dem Immobilienmarkt zu entziehen (Mietshäuser Syndikat 2013).

MIKROKREDITE – sind Kleinkredite an nicht traditionelle Kreditnehmer*innen. 
Bekannt wurden Mikrokredite nach deren Institutionalisierung in Bangladesch 1976 
von Muhammad Yunus (Encyclopaedia Britannica 2016).
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MODULBAUWEISE / MODUL ARES BAUEN – bezeichnet eine Bauweise, in der 
Gebäude aus einzelnen Modulen zusammengefügt werden. Bereits vorgefertigte 
Bauteile müssen auf der Baustelle lediglich zu einem Gebäude zusammengesetzt 
werden. Vorteile sind vor allem eine kurze Bauzeit und damit verbundene Kosten-
ersparnisse, eine einfache Montage und Demontage sowie Flexibilität in der Anord-
nung der Module. Die Module/Bauteile werden meist industriell und standardisiert 
hergestellt und können aus verschiedenen Materialien bestehen (Holz, Metall, Beton). 
Es gibt dabei verschiedene Bauweisen: Bei der Skelettbauweise wird zuerst ein Stahl-, 
Stahlbeton- oder Holzgerüst errichtet, in das sich dann die Module einfügen lassen. 
Bei der Containerbauweise/Raumzellenbauweise werden vollständig vorgefertigte 
Raumeinheiten zusammengesetzt. Bei der Plattenbauweise werden einzelne Wand- 
und Bodenplatten zu einem Gebäude zusammengesetzt. Modulares Bauen findet 
aufgrund der Einfachheit und Vorproduktion der Bauteile oft Anwendung in > SERI-
ELLER BAUWEISE (Grimm 2019).

PLENUM – ist eine Vollversammlung der Gesamtheit der Menschen oder ihrer 
Vertreter. Aus dem Lateinischen übersetzt bedeutet Plenum „die Gesamtheit“ oder 
„vollzählige Versammlung“ (Schneider/Toyka-Seid 2020). Im Falle einer Wohn- oder 
Hausgemeinschaft bedeutet Plenum die Versammlung aller Bewohner*innen.

SERIELLE BAUWEISE / SERIELLES BAUEN – bezeichnet eine Bauweise, in der zuvor standar-
disierte Gebäude/Prototypen von Gebäuden in Serie errichtet werden. Sie wird ange-
wendet, wenn beispielsweise möglichst schnell, einfach und kostengünstig möglichst 
viel Wohnraum errichtet werden soll. Dabei werden vorgefertigte Bauteile/Gebäude-
teile nach der > MODULBAUWEISE zu Gebäuden zusammengebaut (Grimm 2018).

SIEDLERBE WEGUNG – war eine Bewegung in Österreich in den 1920er-Jahren zur 
Errichtung anfangs illegaler Unterkünfte an der Stadtgrenze Wiens. Wegen der 
Wohnungsknappheit nach dem Ersten Weltkrieg nahmen wohnungslose Kriegsbe-
schädigte ihr Schicksal nach dem Krieg selbst in die Hand und bauten Siedlungen für 
sich. Relativ rasch kam es zur Gründung von Selbsthilfeorganisationen. Die Siedler-
bewegung erfuhr in den ersten Jahren des Roten Wien besondere Unterstützung von 
der Gemeinde Wien (Weblexikon der Wiener Sozialdemokratie 2020).

SOZIALER WOHNUNGSBAU – bezeichnet den öffentlich geförderten Bau von 
Wohnungen, insbesondere für soziale Gruppen, die ihren Wohnungsbedarf nicht am 
freien Wohnungsmarkt decken können. In Deutschland gibt es eine zeitlich befris-
tete Sozialbindung (> MIE TPREISBINDUNG und > BELEGUNGSBINDUNG), nach deren 
Ablauf die Wohnungen an den freien Wohnungsmarkt zurückgelangen und dort zu 
von den Eigentümer*innen festgelegten Konditionen vermietet oder verkauft werden 
können. Dies unterscheidet den deutschen sozialen Wohnungsbau von wohnungs-
politischen Programmen in vielen anderen Ländern (Holm 2019).

SOZIALWOHNUNG – bezeichnet Wohnungen, die im Rahmen von Förderprogrammen 
wie dem > SOZIALEN WOHNUNGSBAU gefördert werden. Sie unterliegen dabei im 
Gegensatz zu > FREIFINANZIERTEN WOHNUNGEN einer > BELEGUNGSBINDUNG 
und > MIE TPREISBINDUNG . Der Status Sozialwohnung und damit die Bindungen für 
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Wohnungen sind aber in Deutschland durch die Struktur der Förderprogramme zeit-
lich befristet (Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Wohnen 2020c, Holm 2019).

SOZIOKR ATIE – Soziokratie bezeichnet eine Art der Entscheidungsfindung in 
 Gruppen, die nicht auf einem > KONSENSPRINZIP (Übereinstimmung), sondern auf 
dem > KONSENT PRINZIP (Einverständnis) beruht. In der Entscheidung über einen 
Vorschlag wird nicht gefragt, ob alle zustimmen, sondern ob jemand dagegen ist, 
d. h. schwerwiegende Einwände oder Bedenken hat. Im Entscheidungsprozess kommt 
jede*r Einzelne in Informations- und Meinungsrunden zu Wort. Einwände müssen 
begründet, mit Argumenten unterlegt vorgebracht werden. Dies hilft wiederum 
dabei, den Vorschlag zu verfeinern und bessere Lösungen zu finden. Ein bloßes Veto 
ist nicht möglich (siehe auch Basisprinzipien der Soziokratie: Soziokratie Zentrum 
Österreich 2020b).

TILGUNG – ist im Finanzwesen die Rückzahlung einer Geldschuld. Eine Tilgung kann 
entweder als Gesamtbetrag oder in Form von mehreren Teilbeträgen getätigt werden. 
In einem Tilgungsplan wird die Regelmäßigkeit und die Höhe der zu zahlenden 
Beträge sowie die Höhe des Tilgungsbeitrags festgeschrieben. Als Standard gilt ein 
Tilgungsbeitrag von mindestens einem Prozent (Duden Wirtschaft 2016).

WOHNBERECHTIGUNGSSCHEIN ( WBS) – ist in Deutschland eine Bescheinigung zum 
Nachweis der Berechtigung des Beziehens von mit öffentlichen Mitteln geförderten 
Wohnungen (Sozialwohnungen). Diese Bescheinigung wird nur dann erteilt, wenn 
das jährliche Haushaltseinkommen eine vorgeschriebene Grenze nicht überschreitet 
(die je nach Bundesland/Kommune verschieden ist). Jeder Person mit WBS steht ein 
WBS-gefördertes Zimmer zu, woraus sich eine Begrenzung der Wohnungsgröße für 
WBS-Wohnungen ergibt (am Beispiel Berlin: Senatsverwaltung für Stadtentwicklung 
und Wohnen 2020b).

WOHNGEMEINSCHAF T – auch kurz: WG, ist eine Form des Zusammenlebens, bei 
der die Menschen oder Wohnparteien in einer gemeinsamen Wohnung wohnen und 
oft einen gemeinsamen Haushalt führen. Es können Einzelpersonen oder Familien 
zusammen in WGs wohnen. Wohngemeinschaften sind vor allem in Ländern Nord-
europas, Deutschland, Österreich und der Schweiz seit den 1960ern verbreitet. Es gibt 
auch sogenannte „Zweck-WGs“, bei denen die Gemeinschaftlichkeit im Zusammen-
wohnen sich auf das Nötigste beschränkt.

WOHNUNGSBAUGENOSSENSCHAF T – ist eine Genossenschaft (ein  Zusammenschluss 
oder Verband von Personen), die ihre Mitglieder mit preisgünstigem Wohnraum 
versorgt. Zentral bei einer Genossenschaft ist die Idee, dass Personen bestimmte 
wirtschaftliche Funktionen, in diesem Kontext die Funktion des Wohnungsbaus, 
auf einen gemeinsamen Geschäftsbetrieb übertragen. Infolgedessen entstehen die 
Vorteile der gemeinsamen Ausübung dieser Funktion gegenüber der möglichen indi-
viduellen Ausübung, ohne dass die Mitglieder dabei ihre Selbstständigkeit verlieren 
 (Boettcher 1981). Eine  Genossenschaft unterstützt eine wirtschaftliche Förderung 
ihrer Mitglieder (Förderungsprinzip), ihre Mitglieder sind gleichzeitig die Eigen-
tümer*innen ( Identitätsprinzip) und sie agiert nach einem Demokratieprinzip, 
wobei jedes Mitglied an der Selbstverwaltung der Genossenschaft beteiligt ist. In 
 Deutschland zum Beispiel ist die Genossenschaft eine privatwirtschaftliche Institu-
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tion; eine Genossenschaft kann aber auch einen ordnungspolitischen Anspruch in 
einer  gemeinwirtschaftlichen oder  halbstaatlichen Form haben (Greve 2001). Zurzeit 
zeigt sich die Tendenz der Abnahme der Zahl von Genossenschaften in Deutschland, 
Österreich und der Schweiz (Michalski 2007).
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